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©Stadt Erfurt 

 

 

Dez. 1 Oberbürgermeister Innere Verwaltung  

 

Stellungnahme der Stadtverwaltung Erfurt zur Drucksache 0305/22 

T i tel der Drucksache 

Neubesetzung als Mitglied des Jugendhilfeausschuss 

 

Öffentlichkeitsstatus der Stellungnahme 

  öffentlich    

 

Zutreffendes bitte auswählen und im Feld Stellungnahme darauf Bezug nehmen: 

Ist die rechtliche Zulässigkeit des Antrages gegeben? Ja. 

Stehen personelle und sächliche Ressourcen zur Verfügung? Ja. 

Liegen die finanziellen Voraussetzungen vor? Ja. 
 

Ste llungnahme 

Nach § 4 des ThürKJHAG bzw. § 6 Abs. 1 der Satzung für das Jugendamt der Stadt Erfurt werden 
die stimmberechtigten Mitglieder im Jungendhilfeausschuss durch die 
Vertretungskörperschaft/den Stadtrat gewählt. Demzufolge wird vorgeschlagen, den 
Beschlusswortlaut wie unten dargestellt zu formulieren.  
 
 

Ä nderung des/der Beschlusspunkte aus Sicht der Stadtverwaltung: 

Als Mitglied des Jugendhilfeausschusses wird Herr/Frau ….  gewählt.  
 
 

A n lagenverzeichnis 

      

 

gez. Schreeg 
 

24.02.2022 
Unterschrift Dezernatsleitung Datum 
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